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Erlass Nr. 18_2023 Förderprogramm KULAP 2022 – Berechnung der mitt-

leren jährlichen Besatzdichte GVE/ha Verpflichtungsfläche in der Maß-

nahme G 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

 

bei Teilnahme an der KULAP 2022-Maßnahme G – Ganzjahresbeweidung be-

steht die Zuwendungsvoraussetzung der ganzjährigen Beweidung mit Rindern 

oder Pferden mit einer an den Aufwuchs der Fläche angepassten mittleren 

jährlichen Besatzdichte von 0,1 bis 0,8 GVE/ha Verpflichtungsfläche.  

 

Mit diesem Erlass werden, hilfsweise bis zur Aufnahme der nachfolgenden Re-

gelung in der nächsten Förderrichtlinienänderung, Festlegungen für die Be-

rechnung der mittleren jährlichen Besatzdichte je ha Verpflichtungsfläche der 

Maßnahme G - Ganzjahresbeweidung getroffen. 

 

Die Verpflichtungsfläche der Maßnahme G1/G2 ist die gemäß Bewilligungs-

bescheid zur Teilnahme an der betreffenden Maßnahme G1 bzw. G2 für das 

betreffende Förderobjekt von der Bewilligungsbehörde (TLLLR) bewilligte 

Dauergrünlandfläche. 

 

Sofern bei der betreffenden Maßnahme G1 bzw. G2 die Weidetiere (Rinder 

/Pferde) über das betreffende Förderobjekt hinaus innerhalb eines gemäß Be-

weidungsplan festgelegten Weidegebietes freien Zugang zur Beweidung ha-

ben, z.B. innerhalb eines eingezäunten Bereiches, so werden zur Berechnung 

der jährlichen mittleren Besatzdichte je ha Verpflichtungsfläche der Maßnah-

men G1 und G2 alle Landwirtschaftlichen Nutzflächen (Dauergrünland) inner-

halb des eingezäunten Bereiches zu dem die Weidetiere (Rinder/Pferde) 

freien Zugang haben herangezogen. Dies geschieht unabhängig davon, ob sie 

für die Maßnahme G1, G2, W oder ohne KULAP-Beantragung im Flächen-

nachweis des Sammelantrages des betreffenden Kalenderjahres angegeben 

wurden. 
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Sofern sich im Weidegebiet der betreffenden Förderobjekte G1 bzw. G2 neben 

Landwirtschaftlicher Nutzfläche (Dauergrünland) auch NW-Feldblöcke befin-

den, können diese für die Zeit, in der sich futterwürdiger Aufwuchs auf diesen 

befindet und von den Tieren mit beweidet wird, ebenfalls für die Berechnung 

der jährlichen Besatzdichte mit herangezogen werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 

 

 

gez. Thomas Lettau 

 

(ohne Unterschrift, da elektronisch gezeichnet) 


